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Gemeinde Waldburg 
Vorhabenbezogener Bebauungsplan Wohnmobilstellplatz 
 
Sieber Consult GmbH, Lindau (B)/Weingarten 
Datum: 05.03.2021 
 
Zusammenfassung der Stellungnahmen 
 

Beteiligung gemäß § 4 Abs. 1 BauGB vom 01.02.2021 bis 22.02.2021. 
 
Folgende Behörden und sonstige Träger öffentlicher Belange wurden mit Schreiben vom 01.02.2021 zur Ab-
gabe einer Stellungnahme gemäß § 4 Abs. 1 BauGB aufgefordert:  
 

Behörden:  Regierungspräsidium Freiburg, Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau Baden-
Württemberg, Freiburg i. Br. (Stellungnahme liegt vor) 

 Regierungspräsidium Tübingen, Referat 21 – Bauleitplanung, Tübingen (Stellungnahme 
liegt vor) 

 Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart, Esslingen am Neckar 
(Stellungnahme liegt vor) 

 Regionalverband Bodensee-Oberschwaben, Ravensburg (Stellungnahme liegt vor) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 1 Bauleitplanung und Koordination, Ravensburg (Stellung-
nahme liegt vor) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 3 Naturschutz, Ravensburg (Stellungnahme liegt vor) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 6 Gewerbeabwasser, Abfall u. Immissionsschutz, Ravensburg 
(Stellungnahme liegt vor)  

 Landratsamt Ravensburg, SG 7 Altlasten, Bodenschutz, Ravensburg (Stellungnahme liegt 
vor) 

 Landratsamt Ravensburg, SG 8 SB Grundwasser/Wasserversorgung, Ravensburg (Stellung-
nahme liegt vor) 

 Landratsamt Ravensburg, Landwirtschaftsamt, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 Landratsamt Ravensburg, Verkehrsamt-Straßenverkehrsbehörde, Ravensburg (keine Stel-
lungnahme) 

 Landratsamt Ravensburg, Kreisbrandmeister, Ravensburg (keine Stellungnahme) 

 Bund für Umwelt und Naturschutz Deutschland e.V. (BUND), Regionalgeschäftsstelle Bo-
densee-Oberschwaben, Ravensburg (keine Stellungnahme) 
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 Naturschutzbund Deutschland (NABU), Landesgeschäftsstelle Stuttgart, Stuttgart (keine 
Stellungnahme) 

 Deutsche Telekom Technik GmbH, PTI 32/Bauleitplanung, Donaueschingen (Stellung-
nahme liegt vor) 

 Unitymedia BW GmbH, Zentrale Planung, Kassel (Stellungnahme liegt vor) 

 NetCom BW GmbH, Regionalzentrum Oberschwaben, Biberach (keine Stellungnahme) 

 Teléfonica O2 (Germany) GmbH & Co. OHG, München (Stellungnahme liegt vor) 

 Abwasserzweckverband Vogt, Vogt (keine Stellungnahme) 

 Technische Werke Schussental (TWS) Netz GmbH, Ravensburg (Stellungnahme liegt vor) 

 Thüga Energienetze GmbH, Betriebsstelle Wangen, Wangen (keine Stellungnahme) 

 Veolia Umweltservice Süd GmbH & Co KG, Bad Waldsee (keine Stellungnahme) 
 

 
1. Regierungspräsidium Freiburg 

1.1  Geotechnik: Das Plangebiet befindet sich im Verbreitungsbereich von Sedimenten der Hasenweiler-For-
mation und Niedermoorablagerungen. Es ist mit lokalen Auffüllungen voran gegangener Nutzungen, die 
nicht zur Lastabtragung geeignet sind, sowie mit einem kleinräumig unterschiedlichen Setzungsverhalten 
des Untergrundes zu rechnen. 

1.2  Boden: Es wird eine bodenkundliche Untersuchung empfohlen, um festzustellen, ob die Fläche im Bereich 
eines ausgewiesenen Niedermoors liegt. Ein Niedermoor würde sich, laut des RPF, nicht als Wohnmobil-
stellplatz eignen. 

 
2. Regierungspräsidium Tübingen 

2.1  Raumordnung: Da das Plangebiet innerhalb der Schutzzone IIIB des Wasserschutzgebietes "Arnegger" 
liegt, sind die Festlegungen der Wasserschutzgebietsverordnung "Arnegger" zu beachten. 

2.2  Straßenwesen: Der zu erwartende Ziel- und Quellverkehr, verursacht durch das Plangebiet, ist im weite-
ren Verfahren zu definieren. Es ist mit der Verkehrs- und Polizeibehörde abzustimmen, inwieweit ein 
verkehrsgerechter Ausbau der bestehenden Einmündung durch den neu generierten Verkehr erforderlich 
wird. 

2.3  Gewässer und Boden: Im Plangebiet kommen Moorböden vor, die teilweise als Niedermoorböden aus-
gewiesen sind. Diese gelten grundsätzlich als schützenswert. Im Rahmen des Umweltberichtes ist eine 
Bewertung der Bodenfunktionen gem. § 2 Abs. 2 BBodSchG durchzuführen. Außerdem ist die Erstellung 
eines Bodenschutzkonzeptes erforderlich. 

2.4  Naturschutz: Eine Stellungnahme ist erst möglich, wenn die entsprechenden Gutachten vorliegen. 
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3. Landesamt für Denkmalpflege im Regierungspräsidium Stuttgart 

3.1  Bau- und Kunstdenkmalpflege: keine Anregungen und Bedenken  

3.2  Archäologische Denkmalpflege: Da das überplante Gebiet eine Niedermoorfläche betrifft, kann nicht aus-
geschlossen werden, dass im Zuge der Baumaßnahmen Bodendenkmale betroffen sein könnten. Aus 
diesem Grund wird um eine archäologische Begleitung der geplanten Bodeneingriffe gebeten. 

 
4. Regionalverband Bodensee-Oberschwaben: keine Anregungen und Bedenken 

 
5. Landratsamt (vBP) 

5.1  Bauleitplanung: Die Zweckbestimmung der Wiese und des Grillplatzes müssen ergänzt werden, falls die 
Flächen auch als Treffpunkt für die Bürger geplant sind. 

5.2  Landwirtschaft, Verkehr, Oberflächengewässer: keine Anregungen 

5.3  Gewerbeaufsicht: Seitens der Gewerbeaufsicht bestehen Bedenken, dass das geplante Vorhaben unter 
realen Nutzungsbedingungen hinsichtlich der zu erwartenden Lärmimmissionen auf die Umgebungsbe-
bauung umsetzbar ist. 

 Um potenzielle Konflikte zu identifizieren, sind die Lärmimmissionen mittels einer schalltechnischen Un-
tersuchung zu ermitteln und zu bewerten. Hierzu ist der Schutzanspruch der Umgebungsbebauung zu 
berücksichtigen. Dieser ergibt sich entweder aus den Festsetzungen der entsprechenden Bebauungspläne 
oder, falls der Bereich unbeplant ist, aus der Charakteristik der Umgebungsbebauung. 

 Seitens Sieber Consult werden die Bedenken der Gewerbeaufsicht geteilt. Insbesondere im Nachtzeitraum 
können Überschreitungen der Immissionsrichtwerte der TA Lärm an der Umgebungsbebauung nicht aus-
geschlossen werden. Kritisch ist vor allem der Nachtzeitraum. Hier kann es u.a. aufgrund des Spitzenpe-
gelkriteriums der TA Lärm, dass beispielsweise einen Mindestabstand zur Umgebungsbebauung aufgrund 
von Kofferraumschlagen vorsieht, zu Konflikten kommen. Weitere kritische Punkte können Kommunika-
tionsgeräusche im Nachtzeitraum sein. Inwiefern diese Konflikte durch den vorgesehenen Wall und durch 
Nutzungsbeschränkungen praxisnah auch in den oberen Stockwerken der Umgebungsbebauung gelöst 
werden können, ist zu prüfen. 

 Es wird vorgeschlagen in einer schalltechnischen Voruntersuchung mittels einer Schallausbreitungsbe-
rechnung in Abstimmung mit der Gewerbeaufsicht die maßgeblichen Lärmimmissionen zu ermitteln und 
mögliche Konfliktlösungen zu erarbeiten. Ist eine Konfliktlösung möglich wird diese in einer schalltech-
nischen Abschlussuntersuchung im Detail ausgearbeitet und entsprechende Festsetzungen für den Be-
bauungsplan erarbeitet. 

5.4  Naturschutz: Artenschutzrechtliche Konfliktlagen sind bereits in der Bebauungsplanung zu behandeln, 
da ein vollzugsunfähiger Bebauungsplan unwirksam wäre. Die Gemeinde soll daher vorausschauend 
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ermitteln und beurteilen, ob die Planung auf unüberwindbare artenschutzrechtliche Hindernisse trifft. 
Daher ist eine artenschutzrechtliche Relevanzbegehung zur Abschichtung des weiteren Untersuchungs-
bedarfs notwendig. Aus Sicht der unteren Naturschutzbehörde ist mindestens eine Kartierung entspre-
chend fachlicher Standards von Fledermäusen durchzuführen. 

 Seitens Sieber Consult wird die Auffassung über die Notwendigkeit einer Relevanzbegehung geteilt. Da-
raus resultierend können weitere Erfassungen notwendig sein oder es kann ein ausreichendes Maßnah-
menkonzept erstellt werden. 

 Im Rahmen der Entwurfsausarbeitung ist auch auf die Auswirkungen der Planung auf den landesweit 
berechneten Biotopverbund mittlerer Standorte einzugehen. Dies betrifft insbesondere die Funktion der 
Gehölzbestände als Verbundstruktur für Vögel und Fledermäuse. 

5.5  Bodenschutz: Die Fläche wurde als Gärtnerei genutzt. Im weiteren Verfahren muss geklärt werden, ob 
Beeinträchtigungen des Bodens durch erhöhte Schadstoffgehalte oder andere Maßnahmen vorliegen. 

 Ein Teil der Fläche lässt sich als "Sonderstandort für naturnahe Vegetation" mit sehr hoher Funktionser-
füllung einordnen. Es muss abgeklärt werden, ob die Fläche tatsächlich naturschutzfachlich hochwertige 
Vegetation oder entsprechendes Entwicklungspotenzial aufweist. Außerdem ist zu prüfen, ob der vorhan-
dene Moorboden aufgrund von Moorschwund und der früheren Nutzung noch schützenswert ist.  

 Im Bebauungsplan sind Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zum Schutz der natürlichen Bo-
denfunktionen vorzusehen. Laut LRA wäre ausgehend von der Bodenschätzung ein hoher Ausgleich zu 
erbringen. 

 Es ist davon auszugehen, dass die Fläche oft Stauwasser aufweist, da im nahen Untergrund nur gering 
wasserdurchlässige Böden anstehen. Auf Grund der Beschaffenheit des Moorbodens ist mit der Notwen-
digkeit von Abträgen des Moor- und Oberbodens, Entwässerungsmaßnahmen, Planien sowie Überschüt-
tungen mit versickerungsfähigen Tragschichten zu rechnen. 

 Die Erstellung eines Bodenschutzkonzeptes wird empfohlen. 

5.6  Altlasten: Aus altlastentechnischer Sicht besteht kein weiterer Handlungsbedarf. Zukünftige, in den Un-
tergrund eingreifende Baumaßnahmen sind jedoch unter Aufsicht eines geeigneten Fachbauleiters "Alt-
lasten" durchzuführen. 

5.7  Grundwasser: Es bestehen keine Einwendungen, sofern die Bestimmungen der Rechtsverordnung bzgl. 
des festgesetzten Wasserschutzgebietes "Arnegger" beachtet sowie eine geordnete Abfall- und Abwas-
serentsorgung gewährleistet werden. 

5.8  Gewerbeabwasser: Entsprechend der wassergesetzlichen Vorgaben hat die Ableitung von Niederschlags- 
und Schmutzwasser getrennt über ein modifiziertes System zu erfolgen. 
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3  Hinweise, Anregungen oder Bedenken 
 
 
Geotechnik 
 
Das LGRB weist darauf hin, dass im Anhörungsverfahren des LGRB als Träger öffentli-
cher Belange keine fachtechnische Prüfung vorgelegter Gutachten oder von Auszügen 
daraus erfolgt. Sofern für das Plangebiet ein ingenieurgeologisches Übersichtsgutachten, 
Baugrundgutachten oder geotechnischer Bericht vorliegt, liegen die darin getroffenen 
Aussagen im Verantwortungsbereich des gutachtenden Ingenieurbüros. 
 
Eine Zulässigkeit der geplanten Nutzung vorausgesetzt, wird andernfalls die Übernahme 
der folgenden geotechnischen Hinweise in den Bebauungsplan empfohlen: 
 
Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB vorhandenen Geodaten im 
Verbreitungsbereich von Sedimenten der Hasenweiler-Formation und Niedermoorablage-
rungen. Randlich können zudem Sedimente der Kißlegg-Subformation auftreten. Mit 
lokalen Auffüllungen vorangegangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung 
geeignet sind, ist zu rechnen. 
 
Mit einem kleinräumig deutlich unterschiedlichen Setzungsverhalten des Untergrundes im 
Bereich des Niedermoors ist zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile können zu 
zusätzlichen bautechnischen Erschwernissen führen. Der Grundwasserflurabstand kann 
bauwerksrelevant sein. 
 
Mit einem oberflächennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und Quellen (bei 
Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens im Bereich der 
Kißlegg-Subformation ist zu rechnen. 
 
Bei etwaigen geotechnischen Fragen im Zuge der weiteren Planungen oder von Bauar-
beiten (z. B. zum genauen Baugrundaufbau, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfä-
higkeit des Gründungshorizonts, zum Grundwasser, zur Baugrubensicherung) werden 
objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemäß DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch 
ein privates Ingenieurbüro empfohlen. 
 
 
Boden 
 
Nach der Bodenkarte für Baden-Württemberg 1. 50.000 (BK50) könnte zumindest ein Teil 
des Wohnmobilstellplatzes auf einer Fläche liegen, die als Niedermoor ausgewiesen ist. 
Da die BK50 von ihrem Maßstab her nicht für exakten Aussagen zu einzelnen Flurstücken 
herangezogen werden darf, wir eine bodenkundliche Untersuchung der überplanten 
Fläche empfohlen, da sich ein Niedermoor a priori nicht für einen Wohnmobilstellplatz 
eignet. 
 
 
Mineralische Rohstoffe 
 
Zum Planungsvorhaben sind aus rohstoffgeologischer Sicht keine Hinweise, Anregungen 
oder Bedenken vorzubringen. 
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TöB-Stellungnahmen des LGRB – Merkblatt für Planungsträger 
 
Das Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau im Regierungspräsidium (LGRB) nutzt für die Erarbei-
tung der Stellungnahmen zu Planungsvorgängen, die im Rahmen der Anhörung als Träger öffentlicher 
Belange (TöB) abgegeben werden, einen digitalen Bearbeitungsablauf (Workflow). Um diesen Workflow 
effizient zu gestalten und die TöB-Planungsvorgänge fristgerecht bearbeiten zu können, sind folgende Punkte 
zu beachten. 
 
 

1 Übermittlung von digitalen Planungsunterlagen 

Alle zum Verfahren gehörenden Unterlagen sind nach Möglichkeit dem LGRB nur digital 
bereitzustellen.  
 
Übermitteln Sie uns digitale und georeferenzierte Planungsflächen (Geodaten), damit wir diese in unser 
Geographisches Informationssystem (GIS) einbinden können. Dabei reichen die Flächenabgrenzungen 
aus. Günstig ist das Shapefile-Format. Falls dieses Format nicht möglich ist, können Sie uns die Daten auch 
im AutoCAD-Format (dxf- oder dwg-Format) oder einem anderen gängigen Geodaten- bzw. GIS-Format 
zusenden.  
 
Bitte übermitteln Sie Datensätze (bis max. 20 MB Größe) per E-Mail an abteilung9@rpf.bwl.de. Größere 
Datensätze bitten wir auf einer CD zu übermitteln. Alternativ können wir alle zum Verfahren gehörenden 
Unterlagen auch im Internet, möglichst gesammelt in einer einzigen ZIP-Datei herunterladen. 
 
Bei Flächennutzungsplanverfahren, welche die gesamte Fläche einer Gemeinde/VVG/GVV umfassen, 
benötigen wir zusätzlich den Kartenteil in Papierform. 
 
 

2 Dokumentation der Änderungen bei erneuter Vorlage 

Bei erneuter Vorlage von Planungsvorhaben sollten Veränderungen gegenüber der bisherigen Planung 
deutlich gekennzeichnet sein (z. B. als Liste der Planungsänderungen). 
 
 

3 Information zur weiteren Einbindung des LGRB in das laufende Verfahren 

Wir bitten Sie, von einer standardmäßigen Übermittlung von weiteren Unterlagen ohne eine erforderliche 
Beteiligung des LGRB abzusehen. Hierunter fallen Abwägungsergebnisse, Satzungsbeschlüsse, Mitteilungen 
über die Rechtswirksamkeit, Bekanntmachungen, Terminniederschriften ohne Beteiligung des LGRB 
(Anhörung, Scoping, Erörterung), immissionsschutzrechtliche Genehmigungen, wasserrechtliche Erlaub-
nisse, bau- und naturschutzrechtliche Genehmigungen, Entscheidungen nach dem Flurbereinigungsrecht, 
Eingangsbestätigungen. Sollten wir weitere Informationen zum laufenden Verfahren für erforderlich halten, 
werden wir Sie darauf in unserer Stellungnahme ausdrücklich hinweisen. 
 
 

4 Einheitlicher E-Mail-Betreff 

Bitte verwenden Sie im E-Mail-Verkehr zu TöB-Stellungnahmen als Betreff an erster Stelle das Stichwort 
TöB und danach die genaue Bezeichnung Ihrer Planung. 
 
 

5 Hinweis zum Datenschutz 

Sämtliche digitalen Daten werden ausschließlich für die Erstellung der TöB-Stellungnahmen im LGRB 
verwendet.  
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6 Anzeigepflicht für Bohrungen 

Für Bohrungen besteht eine gesetzliche Anzeigepflicht gemäß § 8 Geologiedatengesetz (GeolDG) beim 
LGRB. Hierfür steht eine elektronische Erfassung unter  
http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen/banz zur Verfügung. 
 
 
 

Allgemeine Hinweise auf Informationsgrundlagen des LGRB 
 
Die Stellungnahmen des LGRB als Träger öffentlicher Belange basieren auf den Geofachdaten der geo-
wissenschaftlichen Landesaufnahme, welche Sie im Internet abrufen können: 
 

A Bohrdatenbank 

Die landesweiten Bohr-, bzw. Aufschlussdaten können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen 
werden: 

 Als Tabelle: http://www.lgrb-bw.de/bohrungen/aufschlussdaten/adb  
 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_adb  
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_adb 
 
 

B Geowissenschaftlicher Naturschutz 

Für Belange des geowissenschaftlichen Naturschutzes verweisen wir auf unser Geotop-Kataster. Die Daten 
des landesweiten Geotop-Katasters können im Internet unter folgenden Adressen abgerufen werden: 

 Als interaktive Karte: http://maps.lgrb-bw.de/?view=lgrb_geotope   
 Als WMS-Dienst: http://services.lgrb-bw.de/index.phtml?REQUEST=GetCapabilities 

&VERSION=1.1.1&SERVICE=WMS&SERVICE_NAME=lgrb_geotope  
 
 

C Weitere im Internet verfügbare Kartengrundlagen 
Eine Übersicht weiterer verfügbarer Kartengrundlagen des LGRB kann im Internet unter folgender Adresse 
abgerufen werden: http://www.lgrb-bw.de/informationssysteme/geoanwendungen  und im LGRB-
Kartenviewer visualisiert werden (http://maps.lgrb-bw.de).  
 
Unsere Tätigkeit als TöB -Beiträge des LGRB für die Raumordnung und Bauleitplanung- haben wir aktuell 
in der LGRB-Nachricht Nr. 2019/05 zusammengefasst und unter  https://lgrb-
bw.de/download_pool/lgrbn_2019-05.pdf veröffentlicht.  Sie interessieren sich für unsere LGRB-
Nachrichten? Abonnieren Sie unseren LGRB-Newsletter unter https://lgrb-bw.de/Newsletter/. 
 
 
Für weitere Fragen oder Anregungen stehen wir unter der E-Mail-Adresse: abteilung9@rpf.bwl.de gerne 
zur Verfügung.  
 
Die aktuelle Version dieses Merkblattes kann im Internet unter folgender Adresse abgerufen werden: 
https://lgrb-bw.de/download_pool/2020_07_rpf_lgrb_merkblatt_toeb_stellungnahmen.pdf 

Wir bedanken uns für Ihre Unterstützung! 
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I. Raumordnung 

 

Die Gemeinde Waldburg beabsichtigt, im westlichen Bereich des Hauptortes Wald-

burg ein Sondergebiet „Wohnmobilstellplatz“ auszuweisen, um die planungsrechtli-
chen Voraussetzungen für die Errichtung eines Wohnmobilstellplatzes zu schaffen. 

Vorgesehen sind 19 Stellplätze, 3 separate Parkplätze sowie 2 Wiesenflächen mit 

Bänken und einem Grillplatz. Weiter sollen eine Fläche als Hundewiese sowie Berei-

che für die Müllentsorgung und die Kassettenleerung in den Wohnmobilstellplatz inte-

griert werden. 

Der voraussichtliche Geltungsbereich umfasst ca. 0,51 ha. 

 

Im rechtswirksamen Flächennutzungsplan ist das Vorhabengebiet als geplante 

Wohnbaufläche, im südlichen Bereich als geplante innerörtliche Grünfläche sowie da-

ran angrenzend als Verkehrsfläche dargestellt. 

Die Änderung des Flächennutzungsplanes erfolgt im Parallelverfahren.  

 

Das Vorhabengebiet liegt nach Plansatz 3.3.5 des rechtsverbindlichen Regionalpla-

nes (1996) in einem „Schutzbedürftigen Bereich für die Wasserwirtschaft“, in dem als 
zu beachtendes Ziel der Raumordnung im Sinne von § 1 Abs. 4 BauGB, der §§ 3 

Abs. 1 Nr. 2 und § 4 Abs. 1 ROG sowie § 4 Abs. 1 und 4 LplG alle Vorhaben unzuläs-

sig sind, die die Nutzung der Grundwasservorkommen nach Menge, Beschaffenheit 

und Verfügbarkeit einschränken oder gefährden. 

Durch die Ausweisung des Wasserschutzgebietes „Arnegger“ wurden die Vorgaben 
des Regionalplanes weiter konkretisiert, so dass heute die Festlegungen der Wasser-

schutzgebietsverordnung „Arnegger“ zu beachten sind. 
Sofern dies gewährleistet ist, werden von der höheren Raumordnungsbehörde keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen das Vorhaben vorgebracht. 

 

 

 

II. Straßenwesen 

 

Das Regierungspräsidium – Abteilung Mobilität, Verkehr, Straßen – erhebt keine 

grundsätzlichen Einwendungen zum vorgelegten Bebauungsplan. 

 

Entsprechend § 22 Abs. 6 StrG / § 9 Abs. 7 FStrG muss ein Bebauungsplan die Be-

grenzung der Verkehrsfläche enthalten. 
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In den vorliegenden Unterlagen ist der Fahrbahnrand der Landesstraße nicht darge-

stellt. 

 

Im Interesse der Verkehrssicherheit sind die straßenrechtlichen Belange der Sicher-

heit und Leichtigkeit des Verkehrs auch im Innenbereich bei der Aufstellung von Be-

bauungsplänen zu beachten. Innerhalb des Erschließungsbereiches von Landesstra-

ßen beträgt der Schutzstreifen gemäß § 22 StrG einheitlich 10 m, jeweils gemessen 

vom äußeren Rand der befestigten Fahrbahn. 

 

Um die Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Straßen des überörtlichen 

Verkehrs weiterhin zu gewährleisten bzw. zu erhöhen und um Knotenpunkte rechtzei-

tig erkennbar und übersichtlich zu gestalten, sind an einmündenden Ortsstraßen aus-

reichende Sichtfelder vorzuhalten. Außerdem sind im Interesse der Verkehrssicher-

heit überall dort wo es sich ermöglichen lässt, Zugänge und Zufahrten zu anliegenden 

Grundstücken durch Schließung, Zusammenlegung oder durch Schaffung rückwärti-

ger Erschließungsmöglichkeiten zu reduzieren.  

 

Den Anhörungsunterlagen ist nicht zu entnehmen, weshalb ein Teilabschnitt der L 

326 in den Geltungsbereich des Bebauungsplans aufgenommen wurde.  

Sollten keine Änderungen am bestehenden Straßenanschluss geplant sein, ist die 

Landestraße aus dem Geltungsbereich herauszunehmen. 

 

Im weiteren Verfahren ist der zu erwartende Ziel- und Quellverkehr verursacht durch 

das Plangebiet zu definieren. Ein höherer Ziel- und Quellverkehr an einmündenden 

Ortsstraßen ist als Neuanschluss zu werten. Mit der Verkehrs- und Polizeibehörde ist 

abzustimmen, inwieweit durch den neu generierten Verkehr ein verkehrsgerechter 

Ausbau der bestehenden Einmündung erforderlich wird. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass bauliche Veränderungen an der Landesstraße nur 

mit ausdrücklicher Zustimmung der Straßenbauverwaltung als Träger der Straßen-

baulast zulässig sind. 

 

Es wird gebeten, das Regierungspräsidium – Abteilung Straßenwesen und Verkehr – 

am weiteren Verfahren zu beteiligen. 

 

 

 

III. Gewässer und Boden 
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Oberbodens, Entwässerungsmaßnahmen auf der Fläche, Planien, Überschüttungen mit versi-
ckerungsfähigen Tragschichten im Bereich der Weg- und Stellplatzflächen und damit Eingriffe in 
den Boden auf fast der gesamten Fläche notwendig.   

Auch im Bereich des Erdwalles an den Grenzen des Flurstücks wird durch die Aufschüttungen 
Boden in Anspruch genommen und voraussichtlich beeinträchtigt. 

Durch das Vorhaben werden die natürlichen Bodenfunktionen auf der gesamten Fläche sehr 
stark beeinträchtigt oder gehen sogar ganz verloren. (Eine Wohnbebauung würde eventuell zu 
weniger massiven Beeinträchtigungen des Bodens führen.) 

Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den Boden wird empfohlen im Zuge des Vor-
habens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen. Die Einbindung einer bodenkundlichen Baubeglei-
tung sollte in Betracht gezogen werden. Bodenbezogene Ausgleichsmaßnahmen zur Verwertung 
des Oberbodens sollten geprüft werden. 

Es wird empfohlen folgenden Text in die Satzung aufzunehmen: 

Bodenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu beschränken (§ 1a BauGB). Stellplätze, 
Fahrwege und Zufahren sind nur in einer Ausführung mit wasserdurchlässigen Belägen zulässig, 
sofern andere Belange nicht entgegenstehen. 

2. Hinweise 

Es wird gebeten, das Sachgebiet Bodenschutz im Bauantragsverfahren zu beteiligen. 

Es wird empfohlen, folgende Hinweise im Textteil des Bebauungsplans aufzunehmen: 

• Zur Vermeidung und Minimierung von Eingriffen in den Boden wird empfohlen im Zuge des 
Vorhabens ein Bodenschutzkonzept zu erstellen (siehe DIN 19639). Die Einbindung einer 
bodenkundlichen Baubegleitung sollte in Betracht gezogen werden. 

• § 3 Landeskreislaufwirtschaftsgesetz (LKreiWiG) ist zu beachten. Danach soll u.a. idealer-
weise ein Massenausgleich im Baugebiet angestrebt und für nicht verwendbare Aushub-
massen entsprechende möglichst hochwertige Verwertungsmöglichkeiten eingeplant wer-
den. 

• Die Vorgaben der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von Bauarbei-
ten“, DIN 19731 („Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial“) und DIN 18915 
(„Vegetationstechnik im Landschaftsbau – Bodenarbeiten“) sollten bei der Bauausführung 
beachtet werden.  

• Bei Abtrag, Lagerung und Transport des Oberbodens ist auf einen sorgsamen und schonen-
den Umgang zu achten, um Verdichtungen oder Vermischungen mit anderen Bodenhorizon-
ten zu vermeiden (siehe Darstellung in der Broschüre „Bodenschutz beim Bauen“, 
http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-
Bauen.pdf  ).  
Zu Beginn der Baumaßnahmen ist der anstehende Oberboden abzutragen und bis zur Wie-
derverwertung in profilierten Mieten ohne Verdichtungen zu lagern. Die i.d.R. darunter fol-
genden Bodenhorizonte kulturfähiger Unterboden und unverwittertes Untergrundmaterial 
sind jeweils ebenfalls beim Ausbau sauber voneinander zu trennen und getrennt zu lagern. 
Die Bodenmieten sind mit tiefwurzelnden Gründüngungspflanzenarten zu begrünen. Bei ei-
ner Wiederverwertung des Bodenmaterials vor Ort sind die Böden möglichst entsprechend 
ihrer ursprünglichen Schichtung, bei der Wiederherstellung von Grünflächen verdichtungsfrei 
wieder einzubauen. 

• Ggf. verunreinigtes Bodenmaterial ist zu separieren und entsprechend den gesetzlichen Re-
gelungen zu verwerten oder zu entsorgen. 

• Moorböden können z.T. erhöhte Schadstoffgehalte aufweisen, wodurch die Verwertung er-
schwert werden kann. Moorböden sind wenig tragfähig und verdichtungsempfindlich, was zu 
erhöhten Kosten führen kann.  

http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
http://www.landkreis-ravensburg.de/site/LRA-RV/get/2799323/Flyer-Bodenschutz-beim-Bauen.pdf
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Die farbige Linie versteht sich als PunktzuPunktRichtfunkverbindung von der Telefónica Germany GmbH & Co. 

OHG. 

Sollten sich noch Änderungen der Planung / Planungsflächen ergeben, so würden wir Sie bitten uns die geänderten 

Unterlagen zur Verfügung zu stellen, damit eine erneute Überprüfung erfolgen kann. 

Bei Fragen, stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen / Yours sincerely 
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